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Betrifft 

Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der 
persönlichen Freiheit 

Die No Landesregierung beehrt sich zu dem vom Bundeskanzleramt 

übermittelten Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über den 

Schutz der persönlichen Freiheit wie folgt Stellung zu nehmen: 

Die No Landesregierung begrüßt grundsätzlich eine Neuregelung der 

Grundrechte und erklärt sich auch mit der Vorgangsweise der Reali­

sierung in Teilschritten einverstanden. 

Was jedoch das Grundproblem des Entwurfes, nämlich die beabsich­

tigte Aufgabe des Vorbehaltes zu Art. 5 und 6 EMRK betrifft, so 

geht die No Landesregierung von anderen überlegungen aus. Wie 

bereits der No Vertreter der Länder in der Grundrechtskommission 

betont hat, könnte im Bereich des Verwaltungsstrafrechtes auf die 

Verhängung von Primärarreststrafen überhaupt verzichtet werden. 

Dies zeigt auch die relativ geringe Zahl der im Jahr 1984 im Be­

reich der Landesverwaltung und der mittelbaren Bundesverwaltung 

verhängten Primärarreststrafen (136 Fälle in ganz Niederöster­

reich). 

Bei den Ersatzarreststrafen könnte vor der tatsächlichen Voll-

streckung eIltweder ein "Tribunal" oder der in diesem Bereich mit 

voller Kognitionsbefugnis ausgestattete Verwaltungsgerichtshof 

entscheiden. 
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Der Verzicht auf Primärarreststrafen im Verwaltungsstrafrecht und 

die Kontrolle der Vollstreckung von Ersatzarreststrafen kbnnte 

das aufwendige Verfahren vor Verwaltungsstrafsenaten oder vor 

Landesverwaltungsgerichten ersparen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

1. Zu Art. 1 Abs. 2: 

Wenn auf Seite 3 der Erläuterungen im 3. Absatz von der Unzu­

lässigkeit der exekutiven Schuldhaft die Rede ist, erscheint 

es zumindest aufklärungsbedürftig, ob die Ersatzfreiheits­

strafe auch hierunter zu verstehen ist. 

2. Zu Art. 2 Z. 5: 

Hier fällt auf, daß ein Freiheitsentzug zur Erzwingung einer 

unvertretbaren Leistung nur mehr zur Erzwingung einer Zeugen­

aussage oder einer gesetzlich vorgesehenen Untersuchung mbg­

lieh sein soll. Eine Beugehaft zur Erzwingung einer anderen 

unvertretbaren Leistung wäre somit nicht mehr mbglich. Dies 

könnte zu Problemen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren füh­

ren, wenn etwa die Herausgabe eines Dokumentes, wie z.B. eines 

Führerscheines, vollstreckt werden soll. Denn Geldstrafen 

gemäß § 5 VVG vermögen nur dann den Zweck einer Zwangsstrafe 

zu erfüllen, wenn auch deren VOllstreckung durchgesetzt werden 

kann. 

3. Zu Art. 3: 

Hier wäre zu klären, ob eine Kumulation (§ 22 Abs. 1 VStG 

1950) nur für den Fall einer Idealkonkurrenz <Verwirklichung 

mehrerer verschiedener Delikte durch eine einzige Tat) oder 

auch der Realkonkurrenz (Verwirklichung mehrerer Verwaltungs­

übertretungen durch verschiedene Taten) ausgeschlossen werden 

soll. 
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ßeide Arte/l del- Kumulation spielen gerade in Verkehrsstrafsa­

ehen eine nicht unbedeutende Rolle. So ist es etwa wegen des 

wiederholten Fahrens ohne Lenkerberechtigung schon zur Häufung 

von Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mehr gekommen. 

Nach Meinung der Nö Landesregierung sollten grundsätzlich 

durch Verwaltungsbehörden Arreststrafen in derartigem Umfang 

nicht verhängt werden. Es bleibt allerdings das rechtspoliti­

sche Problem, wie gegen einen Täter, der unverbesserlich ist, 

und immer wieder gleichartige - womöglich sehr verkehrsgefähr­

dende - Ubertretungen setzt, letztlich vorgegangen werden 

soll. Die Kumulierung von Arreststrafen dürfte hier aber kein 

sehr zweckmäßiges Mittel sein. Es könnte durchaus erwogen wer­

den, an die Stelle derartiger Arreststrafen de lege ferenda 

andere wirksame Maßnahmen, wie z.B. den Verfall des Fahrzeu­

ges, mit dem die Ubertretungen begangen werden, zu setzen. 

Zusammenfassend besteht daher nach Meinung der Nö Landesregie­

rung kein grundsätzlicher Einwand gegen das vorgesehene Abge­

hen vom Kumulationsprinzip. Eine entsprechende Novellierung 

des VStG müßte allerdings vorgenommen werden. 

4. Zu Art. 6: 

Ein praktikables Einschreiten von Haftprüfungssenaten im Falle 

des Art. 2 Z. 4 dürfte problematisch sein. Da ja sicherlich in 

den entsprechenden einfachgesetzlichen Bestimmungen so wie bis­

her eine Höchstdauer von Freiheitsentzügen im Sinne des Art. 2 

Z. 4 vorgesehen sein wird, dürfte sich die Einschaltung von 

Verwaltungsstrafsenaten schon deshalb erübrigen, weil diese ja 

nicht rascher als die jeweilige Behörde. zu der vorzuführen 

ist, reagieren können. Schon aus Gründen der jeweiligen räum­

lichen Entfernung könnte selbst ein Verwaltungsstrafsenat, der 

Journaldienst versieht, oder auch eine sonst Journaldienst 

versehende unabhängige und unparteiisch~ Behörde, etwa am Sitz 

einer Landesregierung, in angemessener Zeit kaum über eine An­

haltung in einem weiter entfernten Bezirk früher entscheiden, 
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als die Jeweilige Bezirksverwaltungsbehbrde. 

Der letzte Satz der Erläuterungen zu Art. 6, wonach die kurz­

fristigen, 24 Stunden nicht überschreitenden Freiheitsentzie­

hungen vom Grundsatz des Art. 6 ausgenommen sein sollen, 

erscheint unverständlich; eine derartige Ausnahme kann dem 

Gesetzestext jedenfalls nicht entnommen werden. Sie sollte 

ausdrücklich normiert werden. 

Es sollten die Fälle des Art. 2 Z. 4 grundsätzlich von der An­

wendung des Art. 6 ausgenommen werden, zumindest für den Fall, 

daß eine angemessene zeitliche Begrenzung der Anhaltung im 

Sinne des Art. 2 Z. 4 gewährleistet ist, oder es sollte klar­

gestellt werden, daß das Verfahren gemäß Art. 6 in den geschil­

derten Fällen in angemessener Frist im nachhinein stattfinden 

darf. 

Schließlich darf zum Problem der "Tribunale" auf Punkt 3 des 

Beschlusses der Landeshauptmännerkonferenz am 13. Juli 1986 ver­

wiesen werden, wonach vor einer Entscheidung über die Neuorganisa­

tion der Verwaltungsstrafrechtspflege durch das Bundeskanzleramt 

zu klären wäre, ob eine Mischverwendung von Landesbediensteten 

sowohl in Verwaltungsstrafsenaten als auch im Fachbereich der 

übrigen Landesverwaltung im Hinblick auf Art. 5 und 6 MRK zuläs­

sig ist. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 

" 
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LAD-VD-0066/10 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Nlederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 
der Ausfertigung 

~. 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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